
28 anwalt aktuell  03/22

VERGABERECHT

Auswirkungen von 
Kartellabsprachen auf 
Vergabeverfahren

I
n den Medien wurde in den letzten Monaten 
wieder vermehrt über den Verdacht auf un-
zulässige Kartellabsprachen in den unter-
schiedlichsten Wirtschaftsbereichen berich-

tet. Ob beim „Baukartell“, „Handwerkerkartell“ 
oder „Abfallkartell“ – die dort gesetzten (mutmaß-
lich) kartellrechtswidrigen Absprachen und Hand-
lungen fanden vor allem bei Beschaffungsvorgän-
gen statt, die von öffentlichen Auftraggebern nach 
den Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes 
abgewickelt wurden. Durch diesen Umstand hat 
die Beteiligung an Kartellabsprachen nicht nur 
Konsequenzen für die unmittelbar daran beteilig-
ten Unternehmen, sondern auch weitreichende 
Folgen für sämtliche (zukünftige) Beschaffungs-
vorgänge, die durch die öffentliche Hand abge-
wickelt werden.
Den in unzulässige Kartellabsprachen involvier-
ten Unternehmen droht zunächst eine Geldbuße 
nach dem KartellG, die – unter Berücksichtigung 
der Schwere und Dauer der Rechtsverletzung, des 
Verschuldens, der wirtschaftlichen Leistungsfä-
higkeit und der Kooperation des betroffenen Un-
ternehmens – bis zu einem Betrag von 10 % des 
im vorausgegangenen Geschäftsjahr erzielten 
Gesamtumsatzes des betroffenen Unternehmens 
vom Kartellgericht über Antrag der Bundeswett-
bewerbsbehörde verhängt werden kann. 
Darüber hinaus sind sämtliche durch ein Kartell 
Geschädigte berechtigt, einen zivilrechtlichen 
Schadenersatzanspruch gegenüber den in das 
Kartell involvierten Unternehmen geltend zu ma-
chen. Im Fall eines klassischen „Preiskartells“, bei 
dem öffentliche Auftraggeber in Folge einer Ab-
sprache der Bieterunternehmen im Rahmen eines 
Vergabeverfahrens letztlich Leistungen zu einem 
überhöhten Preis bezogen haben, drohen somit 
hohe zivilrechtliche Schadenersatzforderungen. 
Davon abgesehen kann die Teilnahme an Kartell-
absprachen auch eine strafrechtliche Verurteilung 
nach § 168b StGB wegen wettbewerbsbeschrän-
kender Absprachen im Vergabeverfahren nach 
sich ziehen.
Auch aus Sicht von öffentlichen Auftraggebern 
zieht die Beteiligung von Bieterunternehmen an 
unzulässigen Kartellabsprachen im Rahmen von 
Vergabeverfahren einen Rattenschwanz an Folgen 
nach sich, die Auswirkungen auf sämtliche zu-
künftige Beschaffungsvorgänge durch die öffent-
liche Hand haben können. 

Unternehmen, die in kartellrechtliche Absprachen 
im Rahmen eines Vergabeverfahrens verwickelt 
waren, erfüllen regelmäßig vergaberechtliche Aus-
schlussgründe iSd § 78 Abs 1 BVergG. Im Ergebnis 
kann das zu einer faktischen jahrelangen „Verga-
besperre“ für die betroffenen Unternehmen füh-
ren. Für öffentliche Auftraggeber kann dieser 
Umstand spätestens dann problematisch werden, 
wenn nahezu der gesamte Bietermarkt in eine 
Kartellabsprache verwickelt war. 
Durch sogenannte „Selbstreinigungsmaßnah-
men“ können in Kartellabsprachen involvierte 
Bieterunternehmen zwar dann weiterhin an zu-
künftigen Vergabeverfahren teilnehmen, sofern 
sie glaubhaft machen können, dass sie trotz des 
Vorliegens eines Ausschlussgrundes „zuverlässig“ 
sind. Die Voraussetzungen, die das Gesetz an eine 
erfolgreiche Selbstreinigung stellt, sind dabei aber 
streng. Unter anderem ist dafür der Nachweis 
 einer „aktiven Zusammenarbeit mit den Ermitt-
lungsbehörden an der Klärung aller Tatsachen 
und Umstände betreffend die Straftat oder Ver-
fehlung“ ebenso erforderlich wie der Nachweis, 
dass ein Ausgleich für „jegliche“ durch die Verfeh-
lung verursachten Schäden bezahlt wurde bzw. 
sich das betreffende Unternehmen zu einem sol-
chen Ausgleich verpflichtet hat. 
Die Prüfung, ob die Selbstreinigungsmaßnah-
men im Einzelfall die Vorgaben des Gesetzes er-
füllen, obliegt den jeweiligen öffentlichen 
Auftrag gebern, die dabei regelmäßig mit schwie-
rigen Abgrenzungs- und Nachweisfragen kon-
frontiert sind. Insbesondere die Voraussetzung 
des „vollumfänglichen Schadensaugleichs“ führt 
in der Praxis zu einem erheblichen Prüfaufwand 
für öffentliche Auftraggeber. Entsprechen die 
umgesetzten Selbstreinigungsmaßnahmen dabei 
nicht allen Vorgaben des BVergG, sind diese Un-
ternehmen zwingend von der Teilnahme an Ver-
gabeverfahren auszuschließen. Für öffentliche 
Auftraggeber stellt diese Prüfung häufig einen 
Balanceakt zwischen der Einhaltung der strengen 
Vorgaben des BVergG und der möglichen Konse-
quenz dar, dadurch unter Umständen kaum 
mehr geeignete Bieter am Verfahren teilnehmen 
lassen zu können. 
Sämtlichen Beteiligten an Vergabeverfahren ist 
daher geraten, durch die Einrichtung von adäqua-
ten Compliance-Maßnahmen rechtswidrige Kar-
tellabsprachen möglichst zu verhindern.
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